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Elektrische Einrichtungen
 − Elektrische Anlagen und Geräte 
vorschriftsgemäss betreiben.

 − Defekte an Kabeln, Steckern 
und Apparaten sofort von einem 
Fachmann beheben lassen.

 − Defekte oder unvollständige 
Blitzschutzanlagen reparieren.

Brandschutz in der Landwirtschaft

Einstellraum für Motorfahrzeuge
 − Den Abladeplatz nicht als Garage verwenden.

 − Motorfahrzeuge dürfen nur in separaten und geeig
neten Räumen (z. B. betoniert oder gemauert) unter
gebracht werden.

 − Arbeiten mit Trenn, Schleif und Schweissgeräten 
nur an geeigneten Orten ausführen. Brennbares Mate
rial von der Arbeitsstelle entfernen. 

 − Löschgeräte in unmittelbarer Nähe bereit halten.

Brennbare Flüssigkeiten
 − Die Lagerung von brennbaren Flüssig keiten 
im Stall ist verboten.

 − Brennbare Flüssigkeiten nur in geeigneten 
und nicht feuergefährlichen Räumen lagern: 
insgesamt max. 25 l brennbare Flüssigkeiten 
(Benzin, Heiz und Dieselöl). Für grössere La

germengen benötigen Sie eine 
Brandschutzbewilligung.

Schlafen im Stroh
 − Das Beherbergen von Gästen 
in landwirtschaftlichen Betrie
ben ist feuerpolizeilich bewilli
gungspflichtig.

Ordnung halten
 − Gebäude periodisch ent rümpeln.

 − Spinnennetze und Staub 
regelmässig entfernen.

 − Gebäude/Räume abschliessen 
und überwachen.

Sie sind
verantwortlich!

max. 5 l

Benzin


